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Einzuhaltende Formen:

Kündigung: Schriftform

Aufhebungsvertrag: Schriftform

Befristung des Arbeitsvertrags: Schriftform  
vor Aufnahme der Tätigkeit

Nachweis der Kündigungsberechtigung:
Originalvollmacht, Prokura oder gesetzliche
Vertretungsmacht

Arbeitszeiten:

Werktägliche
Regelarbeitszeit: 8 Std.

Werktägliche 
Höchstarbeitszeit: 10 Std. 
  (Ausgleich erforderlich)

Ruhepausen:  6 bis 9 Std.: 30 min
  ab 9 Std.: 45 min

Max. Beschäftigung
ohne Pause:  6 Std.

Nachtzeit:  23:00 bis 6:00 Uhr
   (ohne abweichende 

Vereinbarungen)



Wichtige Fristen:  

Gesetzliche Frist für die ordentliche Kündigung 
durch den Arbeitgeber:
(gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit)

Probezeit: 2 Wochen
bis 2 Jahre: 4 Wochen zum 15. oder Ende 
 Kalendermonat
ab 2 Jahre: 1 Monat zum Ende Kalendermonat
ab 5 Jahre: 2 Monate zum Ende Kalendermonat
ab 8 Jahre: 3 Monate zum Ende Kalendermonat
ab 10 Jahre: 4 Monate zum Ende Kalendermonat
ab 12 Jahre: 5 Monate zum Ende Kalendermonat
ab 15 Jahre: 6 Monate zum Ende Kalendermonat
ab 20 Jahre: 7 Monate zum Ende Kalendermonat

Tarifvertragliche Regelungen haben jedoch Vor-
rang; vertragliche Regelungen haben Vorrang, 
wenn für Arbeitnehmer günstiger.

Erklärungsfrist außerordentliche Kündigung:
2 Wochen ab Kenntniserlangung von den Kündi-
gungsgründen

Äußerungsfrist Betriebsrat:
Ordentliche Kündigung: 1 Woche

Außerordentliche Kündigung: 3 Tage

Sonstige personelle Maßnahmen, z.B. Einstel-
lung oder Versetzung: 1 Woche



Wichtige Schwellenwerte:

Anwendbarkeit KSchG:
mehr als 10 Arbeitnehmer (Vollzeitstellen;  
ab 2004)

Massenentlassungsanzeige:
bei 21-59 Arbeitnehmern: mehr als 5 Entlassungen
bei 60-499 Arbeitnehmern: 10 % oder mehr
als 25 Entlassungen
ab 500 Arbeitnehmer: mehr als 30 Entlassungen

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung/ 
Teilzeit in Elternzeit:
i.d.R. mehr als 15 Arbeitnehmer

Anspruch auf „Brückenteilzeit”:
i.d.R. mehr als 45 Arbeitnehmer

Datenschutzbeauftragter:
ab i.d.R. 20 Arbeitnehmern, die personenbezogene 
Daten verarbeiten

Betriebsratsfähigkeit:
mind. 5 Arbeitnehmer, davon 3 wählbar

Freistellung BR-Mitglieder:
ab i.d.R. 200 Arbeitnehmer

Wirtschaftsausschuss:
i.d.R. mehr als 100 Arbeitnehmer

Pflicht zur Bildung eines Arbeitsschutz
ausschusses:
mehr als 20 Arbeitnehmer

Auskunftsanspruch gem. EntgTranspG:
i.d.R. mehr als 200 Arbeitnehmer



Personengruppen  
mit gesetzlichem Sonder-
kündigungsschutz:

 ● Schwerbehinderte und Gleichgestellte

 ● Schwangere (bis 4 Monate nach Entbindung)

 ● Eltern in Elternzeit

 ● Arbeitnehmer in Pflege- oder Familien-
pflegezeit

 ● Datenschutzbeauftragte

 ● Vertrauensperson der Schwerbehinderten

 ● Betriebs- und Personalräte inkl. Wahl-
bewerber, Wahlinitiatoren und Wahlvorstände

 ● Jugend- und Auszubildendenvertreter

 ● Inhaber politischer Ehrenämter (abhängig 
vom jeweiligen Bundesland)

 ● Auszubildende (nach Ablauf der Probezeit)



Entgeltfortzahlung –  
Vergütung ohne Arbeit:

Feiertage: keine Wartezeit,  
  Entgelt, das ohne Feiertag 
 bezogen worden wäre

Krankheit: 4-wöchige Wartezeit,
 Fortzahlung des regelmäßigen
 Arbeitsentgelts,
 Dauer: 6 Wochen für dieselbe
 Krankheit

Urlaub: 6-monatige Wartezeit,
 Fortzahlung des regelmäßigen
 Arbeitsentgelts,
 Mindesturlaub: 20 Tage bei
 5 Arbeitstagen pro Woche

Mutter- 6 Wochen vor und 8 Wochen
schutz: nach der Entbindung (Anspruch
  auf Zuschuss zum Mutter-

schafts  geld)

Freistellungspflicht –  
ohne Entgeltfortzahlungs-
pflicht:

Pflegezeit:
max. 6 Monate pro pflegebedürftigem
Angehörigen



UNSERE BÜROS

 
BEIJING
Suite 3130, 31st Floor, South Office Tower
Beijing Kerry Centre, 1 Guang Hua Road
Chao Yang District, 100020 Beijing
China
beijing@advant-beiten.com
T: +86 10 85298110

BERLIN
Lützowplatz 10, 10785 Berlin
berlin@advant-beiten.com
T: +49 30 26471-0

BRÜSSEL
Avenue Louise 489, 1050 Brüssel
Belgien
brussels@advant-beiten.com
T: +32 2 6390000

DÜSSELDORF
Cecilienallee 7, 40474 Düsseldorf
dusseldorf@advant-beiten.com
T: +49 211 518989-0

FRANKFURT
Mainzer Landstraße 36, 60325 Frankfurt am Main
frankfurt@advant-beiten.com
T: +49 69 756095-0

FREIBURG
Heinrich-von-Stephan-Straße 25, 
79100 Freiburg im Breisgau
freiburg@advant-beiten.com
T: +49 761 150984-0



HAMBURG
Neuer Wall 72, 20354 Hamburg
hamburg@advant-beiten.com
T: +49 40 688745-0

MOSKAU
Turchaninov Per. 6/2, 119034 Moskau
Russland
moscow@advant-beiten.com
T: +7 495 2329635

MÜNCHEN
Ganghoferstraße 33, 80339 München 
munich@advant-beiten.com
T: +49 89 35065-0

03/2024

Ausschließlich zur einfacheren Lesbarkeit nutzen wir in unserem 
Flyer die männliche Anrede. Selbstverständlich möchten wir alle 
Geschlechter gleichermaßen ansprechen.
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ADVANT member firm offices:
BEIJING | BERLIN | BRUSSELS | DUSSELDORF | FRANKFURT 
FREIBURG | GENOA | HAMBURG | LONDON | MILAN
MOSCOW | MUNICH | PARIS | ROME | SHANGHAI  


